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Richtlinie für den Gesundheitsschutz  
 

für das Objekt - Rudower Chaussee 25, Haus III und Haus IV  

im Johann von Neumann-Haus 

1. Geltungsbereich 

 Dieser Richtlinie liegt die Unfallverhütungsvorschrift - Erste Hilfe - (GUV 0.3) zugrunde.  

 Sie gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HU, Studierende und Gastlehrkräfte und tritt   
 mit der Unterschrift durch den Geschäftsführenden Institutsdirektor in Kraft. 

2. Erste Hilfe 

 Vom Geschäftsführenden Institutsdirektor wurde ein(e) 1. Ersthelfer(in) berufen. 

 Für den Einsatz als Ersthelfer bzw. Ersthelferinnen haben sich nach entsprechendem Lehrgang 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter qualifiziert. 

 Diese Personen und deren Zuständigkeiten sind der jeweils aktuellen Anlage 1 zu dieser Richtlinie 
zu entnehmen. 

 

3. Verbandskästen / Trage 

 Die Trage mit Decken ist im Haus III, Raum 208 (Pool) stationiert.  

 Verbandskästen befinden sich bei den Ersthelferinnen bzw. Ersthelfern. 

4. Verhalten bei Unfällen 

 Bei Bewußtlosigkeit, Sturz, Elektrounfall und sonstigen Verletzungen sind die üblichen "Erste-Hilfe-
Maßnahmen" einzuleiten. 

 Ersthelfer/in benachrichtigen! 

 Bei Notwendigkeit sind zu verständigen:  

  Feuerwehr oder       Tel. 92-112  

  Ärztehaus – Allgemeinmedizin, A.-Einstein-Str. 2   Tel. 0-6392 2392 
          Tel. 0-6392 2402 

 Wenn aufgrund eines Unfalls (auch Wegeunfall) mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist, muss eine 
Vorstellung bei einem sogenannten „Durchgangsarzt“ erfolgen (siehe Anlage 1).  

5. Unfallmeldung 

 Es ist u. a. GUV 0.3 zu beachten. 

 Alle Unfälle, die versicherungstechnische Folgen nach sich ziehen (auch Wegeunfälle), müssen 
umgehend 

   für Mitarbeiter/innen bei der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter für Institutsverwaltung  

  für Studierende bei der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter f. Studium, Lehre u. Prüfung 

 zwecks Klärung gemeldet werden (siehe Anlage 1).               V.: Prof. 

6. Weiterbildung der Ersthelfer bzw. Ersthelferinnen 

 Ersthelfer bzw. Ersthelferinnen sind turnusmäßig weiterzubilden.                V.: 1. Ersthelferin 
 
 
 
............................          Berlin, den 05.11.02 
Prof. Dr. Reisig                           
Institutsdirektor             
 

 
Anlage 1: Ansprechpartner 
 

Verteiler: Professoren / Institutsbeauftragte, Frau Falck / Fakultätsverwaltung / Akte / Referat 
Arbeitssicherheit der HU  


